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RingArbeitskraftabsicherung: Tarife BV, BVZ

(Selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung / SBU)

Tarif Leistungen Zusatztarife

 
Tarif BV im Falle der Berufsunfähigkeit:       keine

Zahlung einer monatliche Rente
und Beitragsübernahme

 
Tarif BVZ im Falle der Berufsunfähigkeit:

wie bei Tarif BV,
im Falle der Erwerbsunfähigkeit:
Zahlung einer zusätzlichen monat-
lichen Rente in gleicher Höhe

 

Besonderheiten

Leistungs-
zeitraum

Zahlung der monatlichen Rente ab Beginn des Leistungsanspruchs bis zum Tod
oder der Reaktivierung der versicherten Person, längstens bis zum Ablauf der
Leistungsdauer

Berufsklassen Einstufung in eine der 6 Berufsklassen entsprechend dem ausgeübten Beruf
Produktbe-

sonderheiten
• Staffelbeitrag bei Eintrittsaltern bis 35 Jahre: Der Beitrag ohne Stückkosten

wird zu Beginn der Versicherungsdauer gestaffelt. Er beträgt
im ersten Jahr         80 %
im zweiten Jahr      85 %
im dritten Jahr        90 %
im vierten Jahr       95 %
ab fünftem Jahr    100 %
des Bruttobeitrags.

• Nachversicherungsgarantien: bei bestimmten Anlässen kann der Kunde den
Versicherungsschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen; das
Ausübungsrecht wird in der Police dokumentiert, es erhalten die Personen, die
bei der Gesundheitsprüfung ohne Erschwerungen angenommen werden

Gestaltungs-
optionen

• verlängerte Leistungsdauern
• Karenzzeiten
• Top-Bedingungen bei Berufsklasse 1 bis 3; Standardbedingungen bei

Berufsklasse 5 und 6; bei Berufsklasse 4 Wahl des Bedingungswerkes möglich
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Allgemeine Annahmerichtlinien 

Mindest-Eintrittsalter 15 (vollendet)

Höchst-Eintrittsalter 50

Mindest-Versicherungsdauer 10 Jahre

Höchst-Endalter bzgl. Versicherungsdauer 65 Jahre, mit Einschränkungen bei einzelnen
Berufen

Beitragszahlungsdauer entspricht Versicherungsdauer

Leistungsdauer entspricht entweder der Versicherungsdauer
oder um mindestens 5 Jahre verlängert

Mindest-Endalter bzgl. Leistungsdauer 50 Jahre

Höchst-Endalter bzgl. Leistungsdauer 65 Jahre

Mindest-BU-Monatsrente 50 EUR

Höchst-BU-Monatsrente 2.500 EUR, mit Einschränkungen bei
einzelnen Berufen, insbesondere auch für
Schüler, Studenten und Azubis

Mindest-Zahlweisebeitrag 15 EUR

Karenzzeit 0 bis 24 Monate, Schrittweite 6 Monate

EU-Klauseln bei Schülern, Studenten und z.B. bei
 Anlernberufen
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Risikoprüfung

Gesundheitsprüfung * Volle Gesundheitserklärung.

 * Zusätzlich Nennung der Krankenkasse plus
    Mitgliedsnummer bzw. Krankenversicherung plus
    Versicherungsnummer (unter 800 € Monatsrente nur
    dann erforderlich, wenn kein Auskunft gebender
     Arzt angegeben wird); ärztliche Untersuchungs-
    grenzen unverändert

Finanzielle Risikoprüfung  * Einfache Abfrage im Antrag

 * Zusatzerklärung ab 1.600 € BU-Monatsrente

Überschussbeteiligung

• für beitragspflichtige Versicherungen Beitragsreduktion, bei Beitragsstaffel auf den
gestaffelten Beitrag bezogen

• für beitragsfreie Versicherungen Verzinsliche Ansammlung

• für leistungspflichtige Versicherungen Dynamik-Rente (= jährlich steigend)


